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Kranke Mieterin muss 
Besichtigung zulassen

Mieter müssen den Zutritt zu ihrer Wohnung 
gestatten, wenn ein Verkauf der Wohnung 
beabsichtigt ist oder ein sonstiger sach­
licher Grund besteht. Im entschiedenen 
Fall war im Mietvertrag geregelt, dass dem 
Vermieter oder seinem Beauftragten aus 
besonderem Anlass, insbesondere beim 
Verkauf der Mietsache, die Besichtigung 
nach vorheriger rechtzeitiger Ankündigung 
an Werktagen inklusive samstags freistehe. 
Der Bundesgerichtshof (BGH) betonte in der 
Entscheidung, dass Mietparteien auch ohne 
eine entsprechende Klausel im Mietvertrag 
den Eigentümern, Kaufinteressierten so­
wie Maklern eine Besichtigung gestatten 
müssen, wenn diese vorher angekündigt 
wurde. Dabei ging das Gericht davon aus, 
dass die Mietparteien durch die Besichti­
gungen nicht übermäßig belastet werden. 
In der Regel stellten nämlich Besichtigun­
gen nur eine geringfügige Beeinträchtigung 
der Mieter dar, sodass ihr Wunsch, nicht 
gestört zu werden, weniger wiege als das 
Interesse der Vermieter, das Mietobjekt 
wertentsprechend zu veräußern.
Im konkreten Fall hatte sich die Miete­
rin gegen eine Besichtigung gewehrt, da 
ihr gesundheitlicher Zustand dies nicht 
zulasse. Das sei nur in ganz besonders 
gelagerten Ausnahmefällen relevant, ent­
schied der BGH. Aber auch dann sei zu 
prüfen, ob die Besichtigung in Anwesen­
heit einer Vertrauensperson durchgeführt 
werden könne.
BGH
Urteil vom 26.04.2023
Az.: VIII ZR 420/21
Quelle: Wüstenrot Immobilien GmbH

Grundstücksübertragung  
wurde zurückgenommen

Verträge sind einzuhalten – so lautet ein 
uraltes Rechtsprinzip. Doch es gibt auch 
Ausnahmesituationen. Ein heillos zerrütte­
tes Verhältnis zwischen den Vertragspart­
nern kann dazu führen, dass bestimmte 
Vereinbarungen rückgängig gemacht wer­
den. Der Fall: Ein Mann, der einen schweren 
Herzinfarkt erlitten hatte, übertrug sein mit 

einem Wohnhaus bebautes Grundstück an 
seine Schwester. Als Gegenleistung wurde 
ihm ein Wohnrecht in bestimmten Räumen 
zugestanden und außerdem verpflichtete 
sich die Schwester, den Bruder lebenslang 
zu pflegen. Bald kam es zu Streit, die Pflege­
leistungen wurden nicht mehr erbracht. 
Daraufhin trat der Bruder von dem Vertrag 
zurück, weil er sich bedrängt und genötigt 
fühlte. Das Urteil: Ein Anspruch auf Rück­
übertragung des Grundstücks wegen Weg­
falls der Geschäftsgrundlage des Über­
tragungsvertrags mit Pflegeverpflichtung 
komme dann in Betracht, wenn das Ver­
hältnis zwischen den Parteien „heillos zer­
rüttet“ sei, zitierten die Richter eine Grund­
satzentscheidung des Bundesgerichtshofs. 
Im konkreten Fall müsse man berücksichti­
gen, dass die Zerwürfnisse nicht dem Über­
tragenden alleine anzulasten seien.
OLG Hamm
Urteil vom 17.01.2019
Az.: 22 U 97/17

Störung des Hausfriedens 
durch bestimmte Wortwahl

Mieter sollten innerhalb einer Hausgemein­
schaft wenigstens die Grundregeln eines 
zivilisierten Umgangs beherzigen. Wenn sich 
jemand in der Wortwahl mehrfach deutlich 
vergreift, dann kann das eine Kündigung 
rechtfertigen. Ein Mieter beschimpfte sei­
nen Nachbarn in ungerechtfertigter Weise. 
Auch in einem Schreiben an den Eigen­
tümer gebrauchte er gegenüber seinen 
Nachbarn unangemessene Ausdrücke. Un­
ter anderem war die Rede von „Geschmier“, 
„Lügen“, „Märchenerzähler“, „Skrupellosig­
keit“. Daraufhin wurde der Vertrag fristlos 
gekündigt und die Räumung der Wohnung 
beantragt. Das Gericht urteilte, der Haus­
frieden sei zwar gesetzlich nicht definiert, 
aber dass die ungerechtfertigte und wieder­
holte Beschimpfung bzw. Anfeindung eines 
Mitmieters in einem gemeinsam bewohnten 
Objekt eine solche Hausfriedensstörung dar­
gestellt, stehe außer Frage und bedürfe kei­
ner weitergehenden Erläuterung. Deswegen 
seien Kündigung und Räumungsantrag hier 
angemessen.
AG Münster
Urteil vom 12.07.2022
Az.: 61 C 2676/21

Maisonettewohnung: 
Treppe als Vor- und Nachteil
Es macht den besonderen Reiz von 
Maisonettewohnungen aus, dass sie we­
gen der Verbindung zweier Ebenen gleich­
sam ein „Haus im Haus“ darstellen. Doch 
wie ist im Sinne des Mietspiegels die Tat­
sache einzuschätzen, dass stets eine Ver­
bindungstreppe zu überwinden ist? Eine 
Zivilkammer wollte jedenfalls der Argumen­
tation eines Vermieters nicht folgen, hier 
liege ein wohnwertsteigernder Aspekt vor. 
Im Urteil hieß es: „Es handelt sich bei dem 
Umstand, dass ein Teil der Wohnung (nur) 
über eine Treppe erreicht werden kann, auch 
keinesfalls ausschließlich um einen Vorteil, 
sondern zugleich einen Nachteil, der die 
Wohnung für einen Teil potenzieller Mieter 
unattraktiv macht.“ 
LG Berlin
Urteil vom 11.05.2021
Az.: 65 S 195/20

Die Ruh‘ ist hin – Urteile zu 
Lärmbelästigungen

Wer hat es nicht schon mal erlebt, dass er 
einen ganzen Sommertag lang im Garten 
oder auch innerhalb des Hauses durch laute 
Geräusche um seine Ruhe gebracht wurde? 
Manchmal ist das so störend, dass man 
entweder dagegen vorgehen oder flüchten 
muss. Wir zitieren einige Fälle, die am Ende 
vor Gericht landeten. Die Spannbreite reicht 
dabei von den akustischen Lebenszeichen 
einer Marderfamilie auf dem Dachboden bis 
zu gut hörbaren sexuellen Ausschweifungen 
von Nachbarn.
Erlaubt sich ein Mieter regelmäßig Ruhe­
störungen, dann stellt das eine nachhaltige 
Störung des Hausfriedens dar und ihm kann 
deswegen fristlos gekündigt werden. Das 
Landgericht Köln (Urteil vom 15.04.2016; 
Az.: 10 S 139/15) sah das so, als ihm ein 
Fall vorgetragen wurde, in dem der beklagte 
Mieter nachts immer wieder auf den Boden 
schlug, Türen zuknallen ließ und sich einiges 
anderes leistete.
Die Nachbarn wunderten sich, dass sie aus 
einer Nachbarwohnung über einen länge­
ren Zeitraum immer wieder quietschende 
Geräusche hörten. Wie sich herausstellte, 
hatten sich andere Hausbewohner eine 
sogenannte „Sex-Schaukel“ angeschafft, 
die für die Geräusche verantwortlich war. 
Als sich nach entsprechenden Hinweisen 
an die Ruhestörer nichts änderte, stimmte 
das Amtsgericht München (Urteil vom 
03.02.2014; Az.: 417 C 17705/13) einer 
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Kündigung wegen nicht sozialadäquaten 
Verhaltens zu.
Im schlimmsten Falle ist auch die behörd­
liche Verhängung von Bußgeld möglich, 
wenn ein Verstoß gegen das Lärmschutz­
gesetz vorliegt. Das Oberlandesgericht 
Hamm (Urteil vom 31.05.2016; Az.: 4 RBs 
111/16) legte allerdings Wert darauf, es 
müsse zur Verhängung eines Bußgeldes 
schon exakt festgestellt werden, wo und 
wie sich diese Geräusche ausgewirkt ha­
ben. Die bloße Feststellung einer gewissen 
Lautstärke reiche nicht aus.
Eine Marderfamilie auf dem Dach kann für 
gehörige Unruhe sorgen und den darunter 
wohnenden Menschen den Schlaf rauben. 
Wenn es sich um Mieter handelt, kommt 
eine Mietminderung infrage. Zumindest 
dann, wenn dem Eigentümer Gelegenheit 
gegeben wurde, diesen Mangel zu beseiti­
gen. Das Amtsgericht Augsburg (Urteil vom 
27.09.2016; Az.: 72 C 2081/16) entschied 
auf eine Minderung in Höhe von 10 Prozent.
Besonders tragisch wird es, wenn ein 
psychisch kranker Mieter regelmäßig die 
Nachtruhe stört. In diesem Falle handelt 
es sich ja normalerweise nicht um eine ab­
sichtliche oder gar bösartige Störung. Trotz­
dem kann nach Ansicht des Amtsgerichts 
Berlin-Spandau (Urteil vom 07.03.2014; 
Az.: 3 C 122/13) auch hier unter bestimm­
ten Umständen die Grenze des Zumutbaren 
erreicht sein und dem Mieter die Kündigung 
ausgesprochen werden.
Wer in einem Zivilprozess Erfolg haben 
will, der sollte die Lärmbelästigung am 
besten dokumentieren. Doch wie? Sehr 
hilfreich kann das Verfassen sogenann­
ter „Lärmprotokolle“ sein, die Zeit, Art, In­
tensität, Dauer und Häufigkeit der Geräu­
sche beschreiben. Der Bundesgerichts­
hof (Urteil vom 22.06.2021; Az.: VIII ZR 
134/20) stellte fest, dass der Kläger die 

Ursache und die Person des Verursachers 
nicht unbedingt benennen muss, wenn er 
dies – z.B. mangels Einblick in eine andere 
Wohnung – nicht detailliert vortragen kann.
Ein Spezialfall sind bellende Hunde. Immer 
wieder müssen sich Gerichte damit befas­
sen, weil sich Nachbarn gestört fühlen. 
Das Verwaltungsgericht Trier (Urteil vom 
28.01.2020; Az.: 8 L 111/20) verpflichtete 
einen Tierhalter dazu, das Bellen zu gewis­
sen Zeiten, vor allem nachts, zu unterbin­
den. Außerhalb dieser Zeiten sei es auf ein 
erträgliches Maß zu begrenzen.
Abmahnungen sind im Regelfall immer 
erforderlich, bevor einem Mieter wegen 
Ruhestörung gekündigt werden kann. Erst 
wenn dies geschehen ist und der Betrof­
fene sein Verhalten nicht geändert hat, sei 
das möglich, stellte das Landgericht Berlin 
(Urteil vom 17.10.2014; Az.: 63 S 166/14) 
fest. Pauschale Hinweise auf Lärmbeläs­
tigungen reichten dazu nicht, es bedürfe 
schon des Benennens von Art, Ort und Zeit.
Trompeten haben einen schlechten Ruf, 
was das Üben innerhalb von Wohngebie­
ten betrifft. Doch auch Trompeter müssen 
üben dürfen, erklärte der Bundesgerichts­
hof (Urteil vom 26.10.2018; Az.: V ZR 
143/17). Einem Reihenhausbesitzer wurde 
das Spielen des Instruments gestattet, 
wenn er die üblichen Ruhezeiten einhalte.
Anwohner fühlten sich davon gestört, dass 
die Haltebuchten am Straßenrand in der 
Nähe ihrer Grundstücke zum nächtlichen 
Abstellen von Schulbussen benutzt wur­
den und deswegen ab dem frühen Morgen 
– beim Start in den Schultag – ein gewisser 
Geräuschpegel entstand. Das Verwaltungs­
gericht Neustadt (Urteil vom 08.12.2016; 
Az.: 3 K 778/16.NW) entschied, sie müss­
ten das hinnehmen.
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